
Amtsblatt Nummer 36

74. Jahrgang

Montag, 3. September 2018

B 1179

Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu ver-
geben:

1. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
18 A 142 – Errichtung einer Containeran-
lage als temporäres Ausweichquartier für 
den Kindergarten Hadamarstraße

18 A 149 – Heizanlagen und zentrale 
Wassererwärmungsanlagen DIN 18380 – 
Erneuerung der HD-Gasverdichteranlage

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter  
www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

2. Offenes Verfahren nach VgV
18 E 084 – Rahmenvertrag für die Liefe-
rung von Büromöbeln
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 23.08.2018

18 E 026 – Sanitär-, Entwässerungs-, 
Heizungs-, Lüftungs- und zugehöriger 
Tiefbauplanung
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 14.08.2018

18 E 027–  Elektro-, Tiefbau für Elektro 
und Aufzugsplanung 
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 10.08.2018

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter  
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

3. Verhandlungsverfahren nach VgV
18 E 076 – Umsetzung Energienutzungs-
plan der Stadt Regensburg in ein Ener-
gie- und Klimaschutzmanagement für die 

Stadt Regensburg in den Jahren 2019 - 
2022
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 22.08.2018

18 E 077 Vorinformation - Diese Be-
kanntmachung ist ein Aufruf zum Wett-
bewerb für Tragwerksplaner, Ingenieure 
und Geotechniker
Absendung der Auftragsbekannt-
machung im EU-Amtsblatt am 
16.08.2018

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

4. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOL/A
18 A 150- Rahmenvertrag für die Liefe-
rung von Büromaterial

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Information über beabsichtigte Be
schränkte Ausschreibungen nach § 3 
a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2016 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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Wahlbekanntmachung
zur Landtagswahl und zur Bezirkswahl am 14. Oktober 2018

1.  Die Wahl dauert von 8:00 Uhr bis 
18:00 Uhr.

2.  Die Stadt Regensburg ist in 114 all
gemeine Stimmbezirke eingeteilt.

  In den Wahlbenachrichtigungen, die 
den Stimmberechtigten in der Zeit 
vom 4. September 2018 bis 23. Sep-
tember 2018 übersandt werden, sind 
der Stimmbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem die Stimmberech-
tigten abzustimmen haben.

3.   Die Briefwahlvorstände treten zur Er-
mittlung des Briefwahlergebnisses um 
16:00 Uhr in ihren Auszählungsräumen 
in der Beruflichen Oberschule Regens-
burg, Fort-Skelly-Str. 31, 93053 Re-
gensburg, zusammen.

4.  Stimmberechtigte Personen können 
nur in dem Wahlraum des Stimmbe-
zirks abstimmen, in dessen Wähler-
verzeichnis sie eingetragen sind. Die 
Stimmberechtigten haben ihre Wahl
benachrichtigung und ihren Perso
nalausweis oder Reisepass zu den 
Abstimmungen mitzubringen. 
 
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei 
Stimmen für die Landtagswahl sowie 
zwei Stimmen für die Bezirkswahl. Ge-
wählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, 
die der Wählerin/dem Wähler bei Be-
treten des Wahlraums ausgehändigt 
werden. 
 
Im Einzelnen erhält die Wählerin/der 
Wähler folgende Stimmzettel: 

 -  einen kleinen weißen Stimmzettel 
zur Landtagswahl für die Wahl einer 
oder eines Stimm kreisabgeordneten 
(Erststimme),

 -  einen großen weißen Stimmzettel 
zur Landtagswahl für die Wahl einer 
oder eines Wahl kreisabgeordneten 
(Zweitstimme),

 -  einen kleinen blauen Stimmzettel 
zur Bezirkswahl für die Wahl einer 
Bezirksrätin oder eines Bezirksrats 
im Stimmkreis (Erststimme),

 -  einen großen blauen Stimmzettel 
zur Bezirkswahl für die Wahl einer 
Bezirksrätin oder eines Bezirksrats 
im Wahlkreis (Zweitstimme).

  Auf jedem dieser Stimmzettel darf 
nur eine Stimme abgegeben wer
den.

  Die Wählerin/der Wähler kennzeich-
net durch je ein Kreuz oder auf an-
dere Weise in dem hierfür vorgese-
henen Kreis auf dem Stimmzettel mit 
den Stimmkreisbewerbern, wel-
cher Stimmkreisbewerberin/welchem 
Stimmkreisbewerber, und auf dem 
Stimmzettel mit den Wahlkreisbe
werbern, welcher Wahlkreisbewerbe-
rin/welchem Wahlkreisbewerber sie/er 
ihre/seine Stimme geben will.

  Die Stimmzettel müssen von der Wäh-
lerin/vom Wähler in einer Wahlkabine 
bzw. hinter einer Sichtschutzvorrich-
tung des Wahlraums oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeich-
net und mehrfach so gefaltet werden, 
dass die Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist. In der Wahlkabine darf nicht fo-
tografiert oder gefilmt werden.

 
5.  Die Wahlhandlung sowie die im An-

schluss daran erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Stimmbezirk sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beein trächtigung des Wahlgeschäfts 
möglich ist.

6.  Stimmberechtigte, die einen Wahl
schein haben, können an den Abstim-
mungen

 a)  durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Wahlraum des Stimmkreises 
305 Regensburg-Stadt 
oder

 b) durch Briefwahl

 teilnehmen.

  Wer durch Briefwahl abstimmen will, 
erhält von der Stadt Regensburg auf 

Antrag mit dem Wahlschein folgende 
Unterlagen:

 -  je einen Stimmzettel mit den Stimm-
kreisbewerbern für die Landtagswahl 
(weiß) und die Bezirkswahl (blau),

 -  je einen Stimmzettel mit den Wahl-
kreisbewerbern für die Landtagswahl 
(weiß) und die Bezirkswahl (blau),

 -  einen weißen Stimmzettelumschlag 
für die Landtagswahl,

 -  einen blauen Stimmzettelumschlag 
für die Bezirkswahl,

 -  einen roten Wahlbriefumschlag mit 
der Anschrift, an die der Wahlbrief zu 
übersenden ist, und

 - ein Merkblatt für die Briefwahl.

  Bei der Briefwahl müssen die Stimm-
berechtigten dafür sorgen, dass der 
Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein 
und die verschlossenen Stimmzettel-
umschläge (mit den jeweils zugehö-
rigen Stimmzetteln) befinden, bei der 
auf dem Wahlbriefumschlag angege-
benen Stelle spätestens am 14. Okto
ber 2018 bis 18:00 Uhr eingeht.

  Nähere Hinweise darüber, wie die 
Stimmberechtigten die Briefwahl aus-
zuüben haben, ergeben sich aus dem 
Merkblatt für die Briefwahl.

7.  Stimmberechtigte können ihr Stimm-
recht nur einmal und nur persön
lich ausüben. Wer unbefugt wählt oder 
sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft; der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3, § 108d des Strafgesetz-
buchs).

Regensburg, den 27. August 2018
Stadt Regensburg
Im Auftrag

Müller
Oberverwaltungsrat
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Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Landtagswahl und die Bezirkswahl am 14. Oktober 2018

1.  Das Wählerverzeichnis für die Land-
tags- und die Bezirkswahl der Stadt 
Regensburg wird in der Zeit vom 
Montag, 24. September 2018 bis 
Freitag, 28. September 2018 (20. 
bis 16. Tag vor der Wahl)

  von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 
Uhr 
und am Donnerstag 
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 
Uhr

  beim Bürgerzentrum – Wahlamt, 
Maxi milianstr. 26, 93047 Regens-
burg, 3. OG, Zimmer Nr. 309 (bar-
rierefrei), für Stimmberechtigte zur 
Einsicht bereit gehalten. Stimmbe-
rechtigte können die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von ande
ren im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen können Stimmberech-
tigte nur überprüfen, wenn Tatsachen 
glaubhaft gemacht werden, aus de-
nen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Stimmberech-
tigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre nach dem Bundes-
meldegesetz eingetragen ist.

2.  Das Wählerverzeichnis wird im au-
tomatisierten Verfahren geführt; die 
Einsicht ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.

3.   Wählen kann nur, wer in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.

  Wer das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann 
von Montag, 24. September 2018 
bis spätestens Freitag, 28. Septem
ber 2018, 16:00 Uhr, beim Bürger-
zentrum – Wahlamt, Maximilianstr. 
26, 93047 Regensburg, 3. OG, Zim-
mer Nr. 309, Einspruch einlegen.

  Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift ein-
gelegt werden.

4.  Stimmberechtigte, die in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten spätestens am 23. September 
2018 eine Wahlbenachrichtigung 
samt Vordruck für einen Antrag auf 

Erteilung eines Wahlscheins. Wer 
keine Wahlbenachrichtigung erhal-
ten hat, aber glaubt, stimmberechtigt 
zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Stimmrecht nicht ausüben kann.

5.   Wer einen Wahlschein hat, kann an 
der Landtagswahl und der Bezirks-
wahl im Stimmkreis 305 Regensburg-
Stadt durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlraum (Stimmbezirk) 
dieses Stimmkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

  6.1 eine in das Wählerverzeichnis 
eingetragene stimmberechtigte Per-
son.

  Der Wahlschein kann bis zum Frei-
tag, 12. Oktober 2018, 15:00 Uhr, 
bei den nachfolgend aufgeführten 
Dienststellen der Stadt Regensburg 
im Rahmen der jeweiligen Öffnungs-
zeiten schriftlich, elektronisch oder 
mündlich (nicht aber tele fonisch) 
beantragt werden:

  Bürgerbüro Stadtmitte 
D.-Martin-Luther-Str. 3 
93047 Regensburg 
Montag bis Freitag 
08:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag 
08:00 bis 18:00 Uhr

  Bürgerbüro Nord 
Brennesstr. 16 
93059 Regensburg 
Dienstag, Donnerstag 
(Montag geschlossen) 
08:30 bis 18:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 
08:30 bis 16:30 Uhr 
Samstag 
09:00 bis 13:00 Uhr

  Bürgerbüro Burgweinting 
Friedrich-Viehbacher-Allee 3 
93055 Regensburg 
Dienstag, Donnerstag 
(Montag geschlossen) 
08:30 bis 18:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 
08:30 bis 16:00 Uhr 
Samstag 
09:00 bis 13:00 Uhr

  Wenn bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung der Wahlraum nicht oder 
nur unter unzu mutbaren Schwie-

rigkeiten aufgesucht werden kann, 
kann der Antrag noch bis zum Wahl-
tag, 15:00 Uhr, beim Bürgerzentrum 
– Bürger büro Stadtmitte, D.-Martin-
Luther-Str. 3, 93047 Regensburg, ge-
stellt werden.

  6.2 eine nicht in das Wählerverzeich-
nis eingetragene stimmberechtigte 
Person, wenn

 a)  sie nachweist, dass sie ohne 
ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis nach § 15 Abs. 1 der 
Landeswahlordnung (bis zum 23. 
September 2018) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 19 Abs. 1 der Lan-
deswahlordnung (vgl. Nrn. 1 und 3) 
versäumt hat,

 b)  ihr Recht auf Teilnahme erst nach 
Ablauf der unter a) genannten An-
tragsfrist nach § 15 Abs. 1 der 
Landeswahlordnung oder der o.g. 
Einspruchsfrist nach § 19 Abs. 1 
der Landeswahlordnung entstan-
den ist,

 c)  ihr Stimmrecht im Einspruchsver-
fahren festgestellt worden ist und 
die Stadt Regensburg von der 
Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses erfahren 
hat.

  Diese Stimmberechtigten können 
beim Bürgerzentrum – Bürgerbüro 
Stadtmitte, D.-Martin-Luther-Str. 3, 
93047 Regensburg, den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheins noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, schriftlich, 
elektronisch oder mündlich (nicht 
aber telefonisch) stellen.

7.  Behinderte Stimmberechtigte können 
sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen.

  Wer den Antrag für einen ande-
ren stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist.

8.  Mit dem Wahlschein erhält die 
stimmberechtigte Person

 -  je einen Stimmzettel mit den 
Stimmkreisbewerbern für die Land-
tagswahl (weiß) und die Bezirkswahl 
(blau),

 -  je einen Stimmzettel mit den Wahl-
kreisbewerbern für die Landtags-
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wahl (weiß) und die Bezirkswahl 
(blau),

 -  zwei Stimmzettelumschläge (weiß 
und blau),

 -  einen roten Wahlbriefumschlag mit 
der Anschrift, an die der Wahlbrief 
zu übersenden ist,

 -  ein Merkblatt für die Briefwahl.

  Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen werden übersandt oder amtlich 
überbracht. Versichert eine stimmbe-
rechtigte Person glaubhaft, dass ihr 
der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihr bis zum Tag 
vor der Wahl (Samstag, 13. Okto-
ber 2018), 12:00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

9.  Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen können auch durch die Stimm-
berechtigten persönlich abgeholt 
werden. An andere Personen kön-
nen diese Unterlagen nur ausgehän-
digt werden, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht und einen 
amtlichen Ausweis nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Stimmberechtig
te vertritt; dies hat sie der Stadt Re-
gensburg vor dem Empfang der Un-
terlagen schriftlich zu versichern.

10.   Bei der Briefwahl müssen die Stimm-
berechtigten dafür sorgen, dass der 
Wahlbrief, in dem sich der Wahl-
schein und die verschlossenen 
Stimmzettelumschläge (mit den je-

weils zugehörigen Stimmzetteln) 
befinden, bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stel-
le spätestens am 14. Oktober 2018 
bis 18:00 Uhr eingeht.

  Nähere Hinweise darüber, wie die 
Stimmberechtigten die Briefwahl 
auszuüben haben, ergeben sich aus 
dem Merkblatt für die Briefwahl.

Regensburg, den 27. August 2018 
 
 
Stadt Regensburg
Im Auftrag

Müller
Oberverwaltungsrat


